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Übersetzung 
 

Schifffahrtspolizeiliche Anordnung 
Nr.: FR/2025/02912 (ändert FR-2025-02910) 

In Anwendung von: 
französisches Verkehrsgesetzbuch Code des transports  

 
Hindernisse für die Schifffahrt  

 
Ausgebaute Mosel 

 
 

Nicht am linken Ufer halten (gesunkenes Fahrzeug am Rand der 
Fahrrinne) (alle Nutzer – in beiden Richtungen) 
 

• Zeitraum: 
Ab dem 10.05.2025 um 12:30 Uhr  

 

• Ort: ausgebaute Mosel (Stauhaltung Talange) 
am Mosel-km 285,000 (talwärts der Schleuse Talange am linken Ufer) – 
linkes Ufer 

 
 
Anmerkung: 
Ein gesunkenes Fahrzeug befindet sich talwärts der Schleuse Talange am linken 
Ufer, gegenüber des Recyclinghofes, am Rande der Fahrrinne. Ein Bergungseinsatz 
wird vorbereitet.  
Die Schifffahrt und die Nutzerinnen und Nutzer der Wasserstraße werden gebeten, 
besonders vorsichtig zu fahren sowie den Anweisungen der Schleuse Talange Folge 
zu leisten.  
 
 
Wird veröffentlicht bis: nächste schifffahrtspolizeiliche Anordnung.   
 
Quelle: 
UTI Moselle, Metz 
 

Telefonischer Kontakt in Notfällen: 
UTI Moselle, Metz: + 33 387 66 89 14 


